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Glossar 
Einzelfuttermittel: Einzelfuttermittel sind Futtermittel, die unmittelbar als solche oder in 

verarbeiteter Form zur Verfütterung oder zur Herstellung von Mischfuttermitteln bestimmt sind. 

Einzelfuttermittel sind pflanzlichen, tierischen oder aquatischen Ursprungs oder andere 

organische oder anorganische Stoffe. 

Ergänzungsfuttermittel: Mischfuttermittel, das einen hohen Gehalt an bestimmten Stoffen 

aufweist, aber aufgrund seiner Zusammensetzung nur mit anderen Futtermitteln zusammen für 

die tägliche Ration ausreicht. 

Kennzeichnungsfreie Futtermittel: Futtermittel, die nach den VO (EG) Nr. 1829/2003 und 

1830/2003 nicht als „genetisch verändert“ zu kennzeichnen sind. 

Kennzeichnungspflichtige Futtermittel: Futtermittel, die nach den VO (EG) Nr. 1829/2003 und 

1830/2003 als „genetisch verändert“ zu kennzeichnen sind. 

Kennzeichnungsfreie Rohstoffe/Produkte: Lebensmittel, die nach den VO (EG) Nr. 1829/2003 

und 1830/2003 nicht als „genetisch verändert“ zu kennzeichnen sind. 

Kennzeichnungspflichtige Rohstoffe/Produkte: Lebensmittel, die nach den VO (EG) Nr. 

1829/2003 und 1830/2003 als „genetisch verändert“ zu kennzeichnen sind. 

Lebensmittel: Alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet 

werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand 

von Menschen aufgenommen werden. 

Lebensmittelaufbereitung: Die Aufbereitung umfasst die Sortierung, Kennzeichnung von 

unverarbeiteten Erzeugnissen gemäß Verordnung (EG) Nr. 852/2004 sowie die in Art. 2 (1) n) der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 genannten Tätigkeiten und das Schlachten von Tieren.  

Lebensmittelverarbeitung: Die Verarbeitung umfasst eine wesentliche Veränderung des 

ursprünglichen Lebensmittels, beispielsweise durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, 

Marinieren, Extrahieren, Extrudieren oder durch eine Kombination dieser verschiedenen 

Verfahren; (VO (EG) Nr. 852/2004). 

Mischfuttermittel: Mischfuttermittel sind Mischungen aus Einzelfuttermitteln 

(Futtermittelausgangserzeugnissen), mit oder ohne Zusatzstoffe, die als Allein- oder 

Ergänzungsfuttermittel zur Tierernährung bestimmt sind. 

Nicht-konforme Futtermittel, Tiere, Rohstoffe, Produkte: entsprechen nicht den Vorgaben des 

VLOG-Standards. 

„Ohne Gentechnik“-Qualität, Produkte und Rohstoffe:  für den „Ohne Gentechnik“-Prozess 

einsetzbar (erfüllen die Anforderungen des EGGenTDurchfG und des VLOG-Standards).  

Nicht VLOG-Tiere: Tiere, die nicht gemäß VLOG-Standard zertifiziert sind. 
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Pflanzliche Produktion: Der Anbau von Primärprodukten einschließlich Ernten und 

Wildsammlung. 

Produkte (Lebensmittel): Alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen 

nach vernünftigem Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise 

verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen aufgenommen werden.  

Rohstoffe: Alle Stoffe die zur Erzeugung eines Lebensmittels eingesetzt werden. 

sonstige Stoffe im Sinne des § 3a Abs. 5 EGGenTDurchfG: Stoffe im Sinne des § 5 Abs. 2 der 

Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV) in der Fassung der Verordnung vom 18.12.2007. 

Verarbeitung: Eine wesentliche Veränderung des ursprünglichen Erzeugnisses, beispielsweise 

durch Erhitzen, Räuchern, Pökeln, Reifen, Trocknen, Marinieren, Extrahieren, Extrudieren oder 

durch eine Kombination dieser verschiedenen Verfahren; (VO (EG) Nr. 852/2004). 

Verarbeitungserzeugnisse: Lebensmittel, die aus der Verarbeitung unverarbeiteter Erzeugnisse 

hervorgegangen sind; diese Erzeugnisse können Zutaten enthalten, die zu ihrer Herstellung oder 

zur Verleihung besonderer Merkmale erforderlich sind. 

„VLOG“-Rohstoffe/-Produkte:  Rohstoffe und Produkte sind gemäß VLOG-Standard zertifiziert 

und können in den „Ohne Gentechnik“-Prozess eingesetzt werden. 

VLOG-Standard: „Ohne Gentechnik“-Produktions- und Prüfstandard in der jeweils gültigen 

Version. 

VLOG-Tiere/VLOG-Tierkategorien: Tiere bzw. Tiergruppen, die für eine „Ohne Gentechnik“-

Kennzeichnung der daraus hergestellten Lebensmittel geeignet sind und aus landwirtschaftlichen 

Unternehmen stammen, die  

• entweder selbst für Tiere bzw. Fleisch nach VLOG-Standard zertifiziert sind oder 

• in eine Gruppenzertifizierung nach VLOG-Standard für Tiere bzw. Fleisch eingebunden 

sind. 

VLOG-Zertifikat: Von einer vom VLOG anerkannten Zertifizierungsstelle ausgestellte Bestätigung 

zur erfolgreichen Erfüllung des VLOG-Standards 


